
Berichtspflicht über Nebentätigkeiten und Ehrenämter nach § 119 
Abs. 3 Landesbeamtengesetz (LBG) 
 
 
In der Sitzung des Ortsgemeinderates Harthausen am 20.03.2025 haben die folgenden 
berichtspflichtigen Personen der Ortsgemeinde Harthausen Fehlanzeige erstattet 
 
Ortsbürgermeister Rainer Schaust, Erster Beigeordneter Matthias Löffler, Beigeordnete Lisa 
Ball und der in 2024 ausgeschiedene Beigeordnete Günter Gleixner. 


